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EXISTENZGRÜNDUNG – E08 
 
 
Stand: Dezember 2018 
 
 

 Ihr Ansprechpartner 

Nicole Wehrum 

E-Mail 

nicole.wehrum 
@saarland.ihk.de  

Tel. 

(0681) 9520-212 

Fax 

(0681) 9520-389 

 

 

Wie bereite ich mich auf mein Bankgespräch vor?  

 
Neben den Darlehensanträgen und dem „Begleitschreiben der Hausbank“: 
 

 Lebenslauf mit Qualifikationsnachweisen (Zeugnisse, Bestätigungen von Arbeitgebern 
über ausgeübte Tätigkeiten, Seminare, Lehrgänge und dergleichen) zum Beleg der fach-
lich/branchenspezifischen sowie der kaufmännisch-unternehmerischen Qualifikation 

 

 Ausgearbeitetes Unternehmens-Konzept (von Beschreibung des Vorhabens über Leis-
tungsangebot, Standort, Einzugsgebiet, Kundenpotential, Rechtsform usw.) 

 

 Beratungsbericht (sofern Unternehmenskonzept von einem Unternehmensberater angefer-
tigt bzw. beurteilt) 

 

 Umsatz- und Kostenvorausschau mit Gewinnermittlung (mindestens für die ersten bei-
den Jahre der Geschäftstätigkeit) 

 

 Investitionsplan (Kapitalbedarfsplan) mit Angaben über die Finanzierung 
 

 Liquiditätsplan zur Ermittlung des Betriebsmittelbedarfs 
 

 Zins- und Tilgungsplan für die ersten 5 Jahre (von Hausbank) 
 

 Mietvertrag oder Grundstückskaufvertrag (soweit vorhanden, evtl. Entwürfe) 
 

 Bei Gründung einer Gesellschaft: Entwurf des Gesellschaftsvertrages 
 

 Bei Betriebsübernahme: Übernahmevertrag (evtl. Entwurf) mit zeitnahen Jahresabschlüs-
sen (Bilanz mit G- u. V-Rechnungen bzw. betriebswirtschaftliche Auswertungen inkl. Sum-
men- und Saldenliste (kurz: SuSa) der letzten zwei Jahre + aktuelle BWA inkl. SuSa; fundier-
te Berechnung und Begründung des Übernahmepreises und Firmenwertes 
 

 Bitte beachten: Bei manchen Darlehen ist der Einsatz eigener Mittel oder „bankübliche Si-
cherheiten“ zur Absicherung erforderlich (z. B. Grundschuld, Sicherungsübereignung, Bürg-
schaft, Abtretung von Lebensversicherungen etc.). Bei öffentlichen Darlehen ist der Förder-
antrag vor Beginn der Investition zu stellen und ggf. eine fachliche Stellungnahme 
(IHK/HWK) erforderlich. 

 Bereiten Sie sich sehr sorgfältig auf das Gespräch mit Ihrer Hausbank/SIKB vor! 


